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Bebauungsplan Nr.10, Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

1 Grundlagen 

1.1 Rechtsgrundlagen 

Der Bebauungsplan wird gemäß des 8 2 Abs. 1 BauGB, in der zuletzt geänderten Fassung in 

Verbindung mit der Verordnung über bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), in der 

zuletzt geänderten Fassung und der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 

und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) , in der zuletzt geän- 

derten Fassung aufgestellt. 

1.2  Kartengrundlage 

Der Bebauungsplan wurde auf der Grundlage der Liegenschaftskarte des Landesamtes für 

Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt mit erteilter Erlaubnis zur Vervielfältigung 

und Verbreitung durch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 

([ALK/11/12] © LVermGeo LSA (www.lvermgeo.sachsen-anhalt.de) / A18/1-6022664/ 2011) 

angefertigt. 

1.3  Verfahrensdurchführung 

Am 21. September 2012 fasste der Stadtrat der Stadt Oebisfelde-Weferlingen den Satzungs- 

und Abwägungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr.10 „Mühlensee“ der Stadt Oebisfel- 

de-Weferlingen, OT Weddendorf (Beschluss-Nr. SROW-006-11-BLP). Das Bauleitplanverfah- 

ren wurde in einem Zeitraum von 2003 bis 2011 durchgeführt. 

Im Rahmen der Mitteilung über die erfolgte Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 

der Träger öffentlicher Belange wurde seitens des Landkreises Börde mit Schreiben vom 

07.11.2011 auf die Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des 

Flächennutzungsplans und der Satzungen gemäß 8214 Abs.1 Nr.2 BauGB aufmerksam ge- 

macht. 

Der Landkreis Börde wies darauf hin, dass eine Verletzung des Rechts in der Form vorlag, 

dass das Bauleitplanverfahren nicht gemäß 8244 BauGB den neuen Vorschriften des 0.8. 

Baugesetzbuches angepasst wurde (Überleitungsvorschrift zum Europarechtsanpassungs- 

gesetz Bau: gemäß 8244 Abs.1 BauGB werden abweichend von 8233 Abs.1 Verfahren für 

Bauleitpläne und Satzungen nach 834 Abs.4 S.1 und 835 Abs.6 BauGB, die nach dem 20. Juli 

2004 förmlich eingeleitet worden sind oder die nach dem 20. Juli 2006 abgeschlossen wer- 

den, nach den Vorschriften des o.g. Gesetzes zu Ende geführt). Die durch die Einheitsge- 

meinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen angestrebte Bauleitplanung war somit nach den neu- 

en, gültigen Vorschriften durchzuführen. 

Unter diese Vorschriften fielen u.a. die Beteiligung der Behörden gemäß 84 Abs.1, 2 BauGB 

sowie auch die Durchführung der Umweltprüfung gemäß 82 Abs. 4 BauGB und die Erarbei- 

tung eines Umweltberichtes gemäß 82a BauGB als gesonderter Teil der Begründung. Der 

Landkreis Börde wurde als Träger öffentlicher Belange gemäß 84 Abs.2 BauGB unter Vorla- 

ge des Bebauungsplanentwurfes „Mühlensee“ mit Begründung und Umweltbericht nicht 

beteiligt. 
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Bebauungsplan Nr.10, Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

Nach einer erfolgten verfahrensrechtlichen Abstimmung der Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

mit der oberen Landesplanungsbehörde am 3. Mai 2012, empfahl diese, das Verfahren 

unter Anpassung der Planungsunterlagen erneut durchzuführen. Innerhalb des neuen Ver- 

fahrens könnte jedoch wegen der bereits frühzeitig beteiligten Öffentlichkeit nach 83 Abs.1 

BauGB bzw. Behörden nach 84 Abs.1 BauGB auf den Verfahrensschritt der frühzeitigen 

Beteiligung verzichtet werden. Die Zustimmung dazu gab ebenso der Landkreis Börde, als 

untere Landesplanungsbehörde. 

2 Allgemeines 

2.1 Anlass und Ziel der Planung 

Der Eigentümer des Grundstückes am Kiessee Weddendorf (Mühlensee), Ortsteil der Ein- 

heitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen, beabsichtigt, dieses nachhaltig zu entwickeln 

und zum Zweck der Erholung zu nutzen. Aus den Gründen plant er am Mühlensee eine Wo- 

chenendgrundstücksnutzung für mehrere Bungalows. Da das Grundstück bislang im rechts- 

kräftigen Flächennutzungsplan der Stadt Oebisfelde als Teilgebiet einer Sonderbaufläche 

dargestellt wurde, beantragte der Eigentümer und Nutzer der Grundstücke zur Gewährleis- 

tung der nachhaltigen Funktionszuordnung im Sinne des Flächennutzungsplans im Einklang 

mit den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen, der Gestaltung 

des Ortsbildes und der verkehrlichen Abwicklung die Aufstellung eines verbindlichen Be- 

bauungsplans, mit dem der Flächenbedarf langfristig planungsrechtlich gesichert werden 

kann. 

Die Nutzung als Sondergebiet für die Erholung und mit der Zweckbestimmung Wochenend- 

hausgebiet entspricht den städtebaulichen Zielvorstellungen der Einheitsgemeinde Stadt 

Oebisfelde-Weferlingen. Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Ortes Weddendorf 

dient darüber hinaus dem nachhaltigen Ausbau von Erholungsflächen im Sinne der Raum- 

ordnung und Regionalplanung des Landes und korrespondiert ebenso mit den städtebauli- 

chen Zielstellungen des in Neuaufstellung befindlichen Flächennutzungsplans der Einheits- 

gemeinde. 

Planungsziele im Einzelnen sind: 

die Ausgestaltung der städtebaulichen Entwicklungsziele der Einheitsgemeinde 

Stadt Oebisfelde-Weferlingen, 

Entwicklung eines nachhaltigen Standortes als Sondergebietsfläche mit der 

Zweckbestimmung Wochenendhausgebiet zum Zwecke der Erholung durch Op- 

timierung und Sicherung des Flächenbedarfs, 

Feststellung der maximalen Wochenendhausnutzung unter Beachtung des um- 

gebenden Naturraums. 
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Bebauungsplan Nr.10, Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

Aufgrund der im Allgemeinen steigenden Bedürfnisse an Freizeit und Erholung und durch 

die günstige gewässernahe Lage ist langfristig davon auszugehen, dass am Mühlensee ein 

Erholungsgebiet mit idealen Bedingungen für Freizeitwohnen in Wochenendhäusern ent- 

stehen kann. Es ist darüber hinaus ein Ort in ruhiger, ortsnaher aber auch landschaftlich 

schöner Lage, es ist ein prädestinierter Ort zur Entwicklung einer ruhigen Wochenendhaus- 

nutzung. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr.10 der Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde- 

Weferlingen soll eine langfristige planungsrechtliche Sicherung des Bereiches am Mühlen- 

see in Weddendorf gewährleistet werden, dadurch die funktionalen Anforderungen des 

Eigentümers und Nutzers erfüllen und bauplanungsrechtliche Voraussetzungen für eine 

Wochenendgrundstücksnutzung schaffen. Den umwelt- und naturschutzfachlichen Anfor- 

derungen wird dabei Folge geleistet. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches dieses Bebauungsplans ist aus dem Lageplan (Abb. 

1) sowie aus der Planzeichnung zu entnehmen. 

Eine Umweltprüfung auf der Grundlage des 82 Abs.4 BauGB ist zur Sicherung der Belange 

des Umweltschutzes nach 81 Abs.6 Nr.7 BauGB verfahrensbegleitend durchzuführen. Bei 

dieser im Rahmen des Verfahrens abgeschlossenen Prüfung wurden die voraussichtlich 

erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und 

bewertet. 

2.2 Plangebiet 

Weddendorf ist seit der Gemeindegebietsvereinigung 2009 der Einheitsgemeinde Stadt 

Oebisfelde-Weferlingen zugeordnet, liegt im nordwestlichen Teil Sachsen-Anhalts, unmit- 

telbar an der Grenze zu Niedersachsen und gehört zum Landkreis Börde. 

Das Plangebiet mit seiner Lagegunst an der Kreisstraße K1124 -Wassendorfer Straße- mit 

unmittelbarem Anschluss an die Bundesstraße B188 und seiner nördlichen Randlage, Orts- 

teil Weddendorf der Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen, liegt am Mühlensee 

Weddendorf. 
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Abb. 1 Lageplan des Geltungsbereiches (GB=Geltungsbereich, o.M.) 

Der räumliche Geltungsbereich des Plangebietes umfasst den südöstlichen Rand- bzw. 

Uferbereich des Sees, er beinhaltet anteilig die Flurstücke 1396 und 1409 der Flur 12, Ge- 

markung Weddendorf. Der Geltungsbereich ist so festgesetzt, dass die Ziele und Zwecke 

des Bebauungsplans erreicht werden. 

Begrenzt wird das Plangebiet durch die Kreisstraße K1124 -Wassendorfer Straße- im Wes- 

ten (Flurstück 1389), eine Wiesen-/Ackerfläche im Osten (Flurstück 1397), einen Graben im 

Süden (Flurstück 1410) und durch den Mühlensee im Norden (Teilfläche Flurstück 1396 - 

allesamt Flur 12, Gemarkung Weddendorf). Die Gesamtfläche des Bebauungsplanumgriffes 

beträgt ca. 1,1ha. Das Gelände ist, bis auf den öffentlichen Weg vollständig im Eigentum 

des Investors. 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt z.Zt. über die Wassendorfer Straße 

(Kreisstraße K1124). Innerhalb des Geltungsbereiches verläuft ein öffentlicher Weg, Flur- 

stück 1409 der Flur 12, Gemarkung Weddendorf, der übrige Teil ist Brachland, auf dem sich 

eine Anwallung mit Strauchwerk und eine Gehölzpflanzung befindet. Elektro-, Wasser-/ 

Löschwasser- und Schmutzwasseranschlüsse sind am Plangebiet nicht angeschlossen. Nie- 

derschlagswasser versickert auf den insgesamt nicht versiegelten Flächen. 

Das nähere Landschaftsbild ist geprägt durch den in nördliche Richtung befindlichen Müh- 

lensee, in westliche und südliche Richtung durch die Ortslage Weddendorf, in östliche Rich- 

tung durch landwirtschaftliche Nutzflächen. 

Der Mühlensee entstand 1994 durch den Abbau von Kies, der für den Ausbau der Hochge- 

schwindigkeitsstrecke Hannover-Berlin benötigt wurde. Nach Beendigung des Kiesabbaus 

wurde das Gewässer binnen kurzem zu einem beliebten Badesee für die unmittelbare 

nachbarschaftliche Bevölkerung. 
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3 Planungsvorgaben 

3.1 Raumordnung und Regionalplanung 

Landesentwicklungsplan des Landes Sachsen-Anhalt 

Gemäß 81 Abs.4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Dazu 

stellt der Landesentwicklungsplan ein Gesamtkonzept zur räumlichen Ordnung und Ent- 

wicklung dar. Der Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt wurde im De- 

zember 2010 von der Landesregierung als Verordnung beschlossen. Die Verordnung über 

den Landesentwicklungsplan 2010 vom 16.02.2011 trat am 12.03.2011 in Kraft. 

Der Landesentwicklungsplan 2010 bildet das Areal in der Planungsregion Magdeburg als 

Fläche im ländlichen Raum ohne weitere Darstellung ab, Abbildung 2 und 3. Der ländliche 

Raum ist außerhalb der Mittelzentren durch eine aufgelockerte Siedlungsstruktur gekenn- 

zeichnet. 

Arnang 1 

A 

[Weddendorf | 

Verordnung über den 

Landesentwicklungsplan 2010 des Landes 

Sachsen-Anhalt 

Wolfsburg Berlin, Potsdam, 
nordost-/mittel-/ 

©: FA osteuropäische Metropo, 

Hannover, 
Ruhrgebiet, 

westeuropäische 
Metropolen 

überregionale Entwicklungsachsen 
von europäischer Bedeutung 

überregionale Entwicklungsachsen 
von Bundes- und Lendesbedeutung 

Abb. 3 Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt - Beikarte (Ausschnitt, o.M.) 
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Grundsätzliche Ziele des Landesentwicklungsplans sind u.a.: 

G1: Planungen und Maßnahmen zur Entwicklung der räumlichen Struktur des Landes sollen 

zu nachhaltigem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Dabei ist auch darauf 

hinzuwirken, dass die Raumansprüche bedarfsorientiert, funktionsgerecht, Kosten sparend 

und umweltverträglich aufeinander abgestimmt werden. 

22: Die Auswirkungen des Demografischen Wandels, die weitere Entwicklung der Bevölke- 

rungsstruktur und die räumliche Bevölkerungsverteilung sind bei allen Planungen und 

Maßnahmen zu beachten. In diesem Zusammenhang sind alle Anstrengungen zu unter- 

nehmen, um einen ausgewogenen Wanderungssaldo sowie ein stabilisierendes Geburten- 

niveau zu erzielen. 

Z6: Es sind auch unter der Voraussetzung einer weiteren Verdichtung von Wohn- und Ar- 

beitsstätten gesunde räumliche Strukturen sicherzustellen. 

Z13: Der ländliche Raum ist als eigenständiger und gleichwertiger Lebens-, Arbeits-, Wirt- 

schafts- und Kulturraum zu bewahren. Er ist im Sinne einer nachhaltigen Raumentwicklung 

weiter zu entwickeln. Zusammen mit den Verdichtungsräumen soll er zu einer ausgewoge- 

nen Entwicklung des Landes beitragen. 

Z15: Im ländlichen Raum sind die Voraussetzungen für eine funktions- und bedarfsgerechte 

Ausstattung der Städte und Gemeinden und für eine Erhöhung ihrer wirtschaftlichen Leis- 

tungsfähigkeit zu verbessern oder zu schaffen. Dabei sind insbesondere solche Maßnahmen 

vorrangig zu unterstützen, die den Tourismus und die Naherholung in ihrer Bedeutung als 

ergänzende Erwerbsgrundlage stärken. 

254: Ziele der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes sind die nachhaltige Sicherung des 

Angebots an Arbeitsplätzen, die Verstetigung des Wirtschaftswachstums und damit die 

Erhöhung des Wohlstandes. Zur Erreichung dieser Ziele sind angemessene und bedarfsge- 

rechte räumliche und infrastrukturelle Voraussetzungen in allen Teilregionen zu schaffen 

und vorzuhalten. Die Wirtschaft ist durch die Beseitigung bestehender Beschäftigungs- und 

Strukturprobleme in Sachsen-Anhalt zu stärken. In allen Teilräumen des Landes ist die Leis- 

tungsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken und zu entwickeln. 

Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg 

Die Regionalplanung ist ein Teil der Landesplanung. Sie fasst die überörtlichen und über- 

fachlichen Planungen zusammen und fungiert als Verknüpfung zwischen der Landesplanung 

und kommunalen Planungsinteressen. Der Regionale Entwicklungsplan ist aus dem Landes- 

entwicklungsplan zu entwickeln und beinhaltet die räumliche Konkretisierung und Ergän- 

zung der im Landesentwicklungsplan ausgewiesenen schutz- und nutzungsbezogenen Fest- 

legungen zur Freiraumstruktur. 
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Bebauungsplan Nr.10, Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

Der Regionale Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg wurde durch die Regio- 

nalversammlung am 17.05.2006 beschlossen und durch die oberste Landesplanungsbehör- 

de am 29.05.2006 genehmigt. Darüber hinaus hat die Regionalversammlung der Regionalen 

Planungsgemeinschaft Magdeburg auf ihrer Sitzung am 03.03.2010 beschlossen (Beschluss 

Nr. RV 04/2010), den Regionalen Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg auf 

der Grundlage des 87 Raumordnungsgesetz (ROG) neu aufzustellen. 

Ein grundsätzliches Leitbild des Regionalen Entwicklungsplans ist u.a. das Natur- und Land- 

schaftsleitbild: Nachhaltige ausgewogene Entwicklung des Raumes der Region im Einklang 

von Mensch und Natur (zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit gilt es unter Zugrundelegung 

dieses Leitbildes ... die Planungen an der begrenzten Belastbarkeit der Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes und der damit verbundenen Erholungseig- 

nung auszurichten, ... Die geringer werdende Bevölkerungszahl stellt eine Chance zur Rück- 

gewinnung bzw. Entwicklung von naturnahen Räumen, zur Bereitstellung von landschaftlich 

attraktiven Erholungsräumen und zur Stabilisierung der Funktionsfähigkeit des Naturhaus- 

haltes dar.) 

Im z.Z. rechtskräftigen Regionalen Entwicklungsplan wurde die Stadt Oebisfelde als Grund- 

zentrum ausgewiesen, ihr Ortsteil Weddendorf soll aufgrund des bestehenden Kiessees 

eine konzeptionelle Nachnutzung als Erholungsgebiet mit Wochenendhäusern erhalten 

(Ziffer 5.2.19. (Z) REP MD Zentralörtliche Gliederung). Der Geltungsbereich des Plangebietes 

befindet sich im Vorbehaltsgebiet für Wassergewinnung 1 - Standort Drömling, welcher zur 

langfristigen Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung in der Region Magdeburg festge- 

legt wurde. In der Abwägung mit konkurrierenden Belangen ist dem Vorbehalt Wasserge- 

winnung ein besonderes Gewicht beizumessen (Ziffer 5.7.4. (Z) REP MD Vorbehaltsgebiet 

für Wassergewinnung). 

"8.7 Vorbohaltsgebiete * 
"onmıVennasen Batqneer en nn ieh anne 
Darren 
WR arztnmnnienng 

SO. ara Ama anne Shuinpachen Vetunéasiens 

0 FE stammen 
D sr0rm—nan 
©} Are were (Ernfnare) 

FD): 677 rongeur pin em Ingebeui 

O - - Ô usa 

O — O = 
= REGIONALER ENTWICKLUNGSPLAN 

um FÜR DIE PLANUNGSREGION MAGDEBURG 

K i D: 
{ der Regi ) vom 17.05.2006 

Abb. 4 Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Magdeburg (Ausschnitt, o.M.) 

Die Ziele und festgelegten Grundsätze der Raumordnung nach 83 Nr.2 und Nr.3 ROG sind 

nach Maßgabe der 884 und 5 ROG bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zu 

beachten. Die zukünftige geplante Nutzung in Weddendorf mit ihrer Größe, Form und 

Funktion unterstreicht in besonderem Maße die Ziele und Grundsätze der Landes- und Re- 

gionalplanung. 
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3.2 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan) 

Nach 88 Abs.2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. 

Der bestehende aktuell rechtswirksame Flächennutzungsplan vom November 2003 der 

Stadt Oebisfelde vor der Gemeindegebietsvereinigung 2009 stellt den Bereich des Plange- 

bietes als Sonderbaufläche dar, südwestlich schließen eine Wohnbaufläche, in die übrigen 

Richtungen Flächen für die Landwirtschaft an. 

Abb. 5 FNP (Nov. 2003) der Stadt Oebisfelde vor der Gemeindegebietsvereinigung 2009 (Ausschnitt, o.M.) 

Am 15.05.2009 wurde von der Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen aufgrund 

der Gemeindegebietsvereinigung 2009 ein Beschluss zur Fortschreibung, Ergänzung und 

Änderung des Flächennutzungsplans gefasst. 

Abb. 6 zukünftige Darstellung im FNP der Stadt Oebisfelde-Weferlingen (Ausschnitt, o.M.) 

Im zukünftigen Flächennutzungsplan wird im Geltungsbereich des Bebauungsplans eine 

Sondergebietsfläche mit der Zweckbestimmung Wochenendhausgebiet in zum o.g. Flä- 

chennutzungsplan reduzierter Form dargestellt, somit wird er auch hier den Planungszielen 

der Einheitsgemeinde angepasst. Eine Erfüllung der Planungsziele der Einheitsgemeinde 

Stadt Oebisfelde-Weferlingen, eine ordentliche städtebauliche Entwicklung zu erreichen, 

wird damit gewährleistet. 
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Bebauungsplan Nr.10, Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

3.3 Landschaftsplan 

Die fachliche Vorgabe für den verbindlichen Landschaftsplan des Ortsteils Oebisfelde vom 

Dezember 2003 stellt das Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (NatSchG LSA vom 

10. Dezember 2010) dar. Hierin werden die Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und 

der Landespflege als fachliche Grundlagen des Landschaftsplans benannt. 

Der verbindliche Landschaftsplan des Ortsteils Oebisfelde vom Dezember 2003 stellt das 

Plangebiet in seiner Entwicklungskonzeptkarte als Sondergebiet mit umgebener siedlungs- 

bezogener Grünfläche dar. Der Bestand hat dabei eine mittlere Bedeutung für das Land- 

schaftsbild. Von Nordwesten bis Nordosten ist die schwach gegliederte Landschaft durch 

Aufschüttungen für Verkehrswege (bspw. ICE-Trasse) unterbrochen und zergliedert. 

3.4 Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan) 

Für den Geltungsbereich und angrenzende Gebiete sind keine rechtsverbindlichen Bebau- 

ungspläne aufgestellt. 

3.5 Denkmalschutz 

Gemäß 81 Abs.6 Nr.5 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne insbesondere auch 

die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu berücksichti- 

gen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich im Plangebiet keine Boden-, Bau- und 

Kunstdenkmale. 

3.6 Immissionsschutz 

Immissionsschutzrechtliche Restriktionen sind derzeit nicht gegeben. 

3.7 Bodenschutz/Altlasten/Kampfmittel 

Bodenschutzrechtliche Beschränkungen sind derzeit nicht gegeben, eventuell vorkommen- 

de Altlasten sind nicht bekannt. 

Der Landkreis Börde, Bauordnungsamt Sachgebiet Kreisamt, wies auf folgendes in seiner 

Stellungnahme vom 12.03.2012 während des in Kapitel 1.3 erläuterten Verfahrens hin. Auf 

der Grundlage der zu dieser Gemarkung vorliegenden Belastungskarten konnten keine Er- 

kenntnisse über eine Belastung der betreffenden Flächen mit Kampfmitteln oder Resten 

davon gewonnen werden, sodass bei Maßnahmen an der Oberfläche sowie bei Tiefbauar- 

beiten oder sonstigen erdeingreifenden Maßnahmen mit dem Auffinden von Kampfmitteln 

nicht zu rechnen ist, in unmittelbarer Umgebung des Plangebietes befinden sich jedoch 

kampfmittelbelastete Flächen. 

150505-Begründung.docx 

LANDGESELLSCHAFT 
SACHSEN-ANHALT MBH 1 

Seite | 11



Bebauungsplan Nr.10, Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

3.8 Sonstige Planungsvorgaben 

Im Plangebiet befinden sich weder Schutzgebiete (FFH-, Vogel-, Natur-, Landschaftsschutz- 

gebiete, Wasserschutzzonen) noch gesetzlich geschützte Biotope gemäß 822 NatSchG LSA 

oder besonders geschützte Arten gemäß 844 BNatSchG. Eine Berücksichtigung etwaiger 

Schutzgebiete und Schutzobjekte ist daher nicht erforderlich. 

Der Geltungsbereich befindet sich außerhalb von Überschwemmungsgebieten und Trink- 

wasserschutzgebieten. Im Geltungsbereich selbst befindet sich der Mühlensee als Oberflä- 

chengewässer. 

Forstliche Belange werden von dem Vorhaben nicht berührt. 

4 Wesentliche Planinhalte 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplans soll eine Nutzung seines räumlichen Gel- 

tungsbereiches erreicht werden, welche die Zielvorstellungen verwirklicht, die in den vor- 

gegangenen Abschnitten dargelegt wurden. 

Im Folgenden wird begründet, dass die Festsetzungen geeignet sind, die angestrebte Nut- 

zung zu erreichen. 

4.1  Festsetzungsabsichten 

Art der baulichen Nutzung 

Das Ziel ist die Entwicklung eines Gebietes, in dem die Errichtung von Wochenendhäusern 

möglich ist, die zum Zweck der Erholung, ausschließlich dem Freizeitwohnen dienen. Das 

Plangebiet wird als Sondergebiet, welches der Erholung dient, mit der Zweckbestimmung 

Wochenendhausgebiet festgesetzt. Durch seine besondere Lage bietet sich dieses Areal 

dafür an. 

SOwocn - Sondergebiet nach 810 BauNVO mit der Zweckbestimmung Wochenend- 

hausgebiet 

Es dient dem Zweck der Erholung und hier insbesondere ausschließlich dem Freizeit- 

wohnen in Wochenendhäusern. 

zulässig sind: Wochenendhäuser als Einzelhäuser 

allgemein zulässig sind: Anlagen und Einrichtungen zur Versorgung und für Freizeit- 

zwecke, die das Freizeitwohnen nicht stören. 
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Bebauungsplan Nr.10, Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen NT x 

Maß der baulichen Nutzung 

Um das Maß der baulichen Nutzung der Baugrundstücke zu definieren, werden die Grund- 

fläche, die Grundflächenzahl sowie die Geschossigkeit angegeben. 

Die Grundfläche pro Wochenendhaus darf 60m? zuzüglich 15m? überdachter Terrasse oder 

offener Laube nicht überschreiten. Die Festsetzung der max. Grundfläche für jedes Wo- 

chenendhaus wurde aufgrund der besonderen Eigenart des Gebietes gewählt. Es handelt 

sich hier um ein verhältnismäßig kleines Plangebiet, das am Ortsrand eines Dorfes in einer 

unbewaldeten Gegend liegt. Es soll gewährleistet werden, dass tatsächlich nur ein SOwoch- 

Gebiet entsteht und keines, das den Gebietscharakter eines Wohngebietes entspricht. 

Die Grundflächenzahl (GRZ) wird im Plangebiet mit 0,2 festgesetzt. Sie entspricht damit 

dem in 817 BauNVO angegebenen höchstzulässigen Wert. 

Die Geschossigkeit wird mit 1 Vollgeschoss im Plangebiet festgesetzt. 

Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Festgelegt wird im Plangebiet eine offene Bauweise gemäß 822 Abs.2 BauNVO. Die Wo- 

chenendhäuser werden als Einzelhäuser mit seitlichem Grenzabstand ausgebildet. 

Bei der Festlegung der überbaubaren Flächen wurde parallel zur nördlichen Plangebiets- 

grenze eine Baugrenze festgesetzt. Ein Abstand von 10m zur nördlichen Plangebietsgrenze 

garantiert einen angemessenen Abstand zum See. 

Öffentliche Grünflächen 

Öffentliche Grünflächen sind im Plangebiet nicht vorgesehen. 

Stellplätze und Garagen 

Stellplätze für Fahrzeuge hat jeder Grundstücksbesitzer auf seinem Grundstück vorzusehen. 

Zur Minimierung des Eingriffs sind nicht überdachte Stellflächen für PKW nur mit wasser- 

durchlässigen Materialien zu befestigen. 

Erschließung 

Der Bebauungsplan muss die notwendigen Flächen für eine geordnete Verkehrserschlie- 

Rung der festgesetzten Baugrundstücke sichern. Die äußere Verkehrserschließung des Wo- 

chenendhausgebietes ist von der Kreisstraße K1124 (in unmittelbarer Nähe anschließend an 

die Bundesstraße B188) über den vorhandenen öffentlichen Weg (Flurstück 1409 der Flur 

12, Gemarkung Weddendorf) innerhalb des Geltungsbereiches gesichert. Eine weitere inne- 

re Verkehrserschließung wird nicht notwendig, da jedes Grundstück von dem öffentlichen 

Weg her zugänglich sein wird. 
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Bebauungsplan Nr.10, Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

Die Energieversorgung durch Elektrizität und die Frischwasserversorgung erfolgt durch den 

Anschluss an die zentralen Anlagen der Versorgungsträger. Träger der Elektrizitätsversor- 

gung ist die LSW Netz GmbH Wolfsburg, Träger der Wasserversorgung ist die Oebisfelder 

Wasser und Abwasser GmbH (0eWA). Letzterer wird im Rahmen der Trinkwasserversor- 

gung auch für eine gesicherte Löschwasserversorgung zeichnen. 

Das Oberflächenwasser ist auf den Grundstücken zur Versickerung zu bringen. Bei der not- 

wendigen Versiegelung der Flächen auf dem Grundstück sind daher nur wasserdurchlässige 

Ausbauarten anzuwenden. 

Das Abwasser des Plangebietes wird in einer Freispiegelleitung gesammelt und an die vor- 

handene Abwasserleitung geleitet. 

Die Hauptversorgungsleitungen müssen grundsätzlich im öffentlichen Raum verbleiben, um 

eine ständige Zugangsmöglichkeit zu sichern. Die bereits bestehenden Ver- und Entsor- 

gungsleitungen sind über ein Geh-, Fahr- und Leistungsrecht zugunsten der Leitungsträger 

gesichert. 

Die Abfallbeseitigung erfolgt durch den Träger der Müllentsorgung, Landkreis Börde. Die 

auf dem Grundstück, Flur 12, Flurstück 1396 anfallenden Abfälle sind vom Grundstücksei- 

gentümer an der nächsten vom Entsorgungsfahrzeug befahrbaren öffentlichen Straße (hier: 

Kreisstraße K1124) an einem zu errichtenden zentralen Aufstellplatz bereitzustellen. Bei der 

Errichtung des Aufstellplatzes sind die Zahl und Größe der erforderlichen Restabfallbehälter 

bzw. Platz für die zu erwartende Menge weiterer im Holsystem erfasster Abfälle und Werk- 

stoffe, zu berücksichtigen. 

4.2  Grünordnung und naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Gemäß 81a Abs.3 BauGB ist die Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz im Rah- 

men der Bauleitplanung zu bearbeiten. Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, nicht 

vermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land- 

schaftspflege auszugleichen, soweit es zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege erforderlich ist. 

Der Landschaftspflegerische Begleitplan zum Bebauungsplan Nr.10 der Stadt Oebisfelde OT 

Weddendorf wurde im Zeitraum von Oktober 2005 - Januar 2006 aufgestellt und beinhaltet 

die Ausgangsbewertung sowie die Festlegung der ursprünglich geplanten Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen. In Folge des weiteren Abstimmungsverfahrens zur Lage der erforderli- 

chen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erfolgte im Mai 2009 eine erste Überarbeitung des 

Landschaftspflegerischen Begleitplans und im März 2011 eine Ergänzung. 
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Bebauungsplan Nr.10, Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen arte 

Auf Grundlage dieses Planungsstandes sollten die vorgenannten Maßnahmen auf dem 

Grundstück Flur 12, Flurstück 1391, Gemarkung Weddendorf realisiert werden. Für dieses 

Grundstück erfolgte jedoch zwischenzeitlich bedarfsabhängig die Genehmigung innerhalb 

eines bergbaurechtlichen Verfahrens zur Auskiesung der auf dem Grundstück befindlichen 

Kieslagerstätte. Somit war die ursprünglich angedachte Umsetzung der Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen in der gemäß Planungsstand vom Mai 2009 vorgesehenen Form nicht 

mehr möglich. 

Aus diesem Grunde erfolgte im März 2011 eine neuerliche Überarbeitung des Landschafts- 

pflegerischen Begleitplans mit der Folge, dass die Art und die Lage der Ausgleichs- und Er- 

satzmaßnahmen neuerlich geändert wurden. 

Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes wird durch den Zustand der natürlichen Lebens- 

grundlagen Wasser, Luft, Klima, Boden, Vegetation und Tierwelt bestimmt. Z.Zt. stellt sich 

das Plangebiet wie nachstehend beschrieben dar: Durch die Fa. Wittfeld GmbH & Co.KG 

mussten im Zuge des Kiesabbaus Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Dazu war 

vorgesehen, umlaufend um das Gewässer einen Pflanzstreifen von 5m Breite anzulegen. 

Dies wurde auch in dem Bereich, welches das Plangebiet umfasst, durchgeführt und hat zur 

Folge, dass für diese Gehölzbepflanzung Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden müs- 

sen. 

Des Weiteren müssen Ersatzmaßnahmen für den zu erwartenden Eingriff insgesamt durch- 

geführt werden. Die geplanten Ausgleichsmaßnahmen für die vorhandene Gehölzpflanzung 

und den zu erwartenden Eingriff wurden mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist im Landschaftspflegerischen Begleitplan zum 

Bebauungsplan festgeschrieben. 

Als Ausgleichsmaßnahme wurde die Anlage eines Feldgehölzes und eines Laichgewässers 

auf der bisher als Acker genutzten Fläche am nordöstlichen Rand des Flurstückes 1396 in 

der Flur 12 der Gemarkung Weddendorf vorgesehen. Diese Fläche mit einer Größe von ca. 

3.200m? befindet sich auf demselben Flurstück wie die Baugrundstücke des Baubauungs- 

planes Nr.10. Ein Ausgleich ist so auf ein und demselben Flurstück gewährleistet. Zu pflan- 

zen sind Feldgehölze auf einer Fläche von ca. 3.100m? It. Pflanzliste und Pflanzschema (sie- 

he dazu die LBP-Ergänzung vom März 2011 zum Bebauungsplan). 

Weiterhin ist ein Kleingewässer mit einer offenen Wasserfläche von ca. 100m? und einer 

max. Tiefe von 1,00m als Laichgewässer anzulegen. Die Ausgleichsmaßnahmen werden auf 

dem Flurstück 1396 (alt: 6/2), Flur 12 (alt: 11) der Gemarkung Weddendorf durchgeführt. 

Gemäß Stellungnahme des Landkreises Börde -Amt für Umweltschutz- vom 12.03.2012 

wurden die Ausgleichsmaßnahmen auf dem Flurstück 1396, Flur 12 der Gemarkung Wed- 

dendorf im Jahr 2011 bereits umgesetzt. 
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4.3 Denkmalschutz 

Eine Beeinträchtigung von Denkmalen, kulturhistorisch bedeutsamen Landschaftselemen- 

ten sowie die Unterbrechung des Bezuges zwischen Ortslage und Landschaftsraum sind mit 

dem Vorhaben nicht verbunden. 

4.4 Immissionsschutz 

Vom Vorhaben gehen ob der Nutzung keine zunehmenden immissionsschutzrelevanten 

Beeinträchtigungen aus. Ein Anstieg der Fahrtenhäufigkeiten wird in nur geringem Maße 

erfolgen. 

4.5  Kampfmittel 

Bei der Durchführung eines Bauvorhabens ist zwingend zu beachten, dass sich in unmittel- 

barer Umgebung des Plangebietes kampfmittelbelastete Flächen befinden. Eine vorherige 

Sondierung ist zwar nicht erforderlich, aber die Bauarbeiten sind mit besonderer Umsicht 

und Vorsicht durchzuführen. 

4.6 Sonstige Festsetzungen 

Gemäß 89 Abs.7 BauGB setzt der Bebauungsplan die Grenzen seines räumlichen Geltungs- 

bereiches fest. Darstellungen außerhalb dieser Grenzen besitzen lediglich nachrichtlichen 

Charakter. 

5 Voraussichtliche Maßnahmen und Auswirkungen 

Die Durchführung des Bebauungsplans erfordert: 

- den Bau der notwendigen Kanäle und Entwässerungsanlagen, 

- die Durchführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (bereits abgeschlossen). 

Der Umfang der Erschließungsanlagen in Erholungssondergebieten richtet sich nach ver- 

schiedenen Kriterien wie: 

- räumlicher Umfang, 

Entfernung vom Bebauungskern der Gemeinde und 

- den topographischen, sowie sonstigen Verhältnissen. 

Für Erholungssondergebiete gelten im Allgemeinen nicht die Anforderungen an die verkehr- 

liche sowie mediale Erschließung wie bei Wohngebieten. Mindestanforderungen müssen 

jedoch erfüllt sein. Dazu gehören: 

der Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz, 

- die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, 

- die unschädliche Beseitigung der Abwässer, 

- die Stromversorgung. 
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Bebauungsplan Nr.10, Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

Die Gewährleistung der Erschließung mit den o.g. Medien wird gewährleistet sein. Vom 

Investor zu übernehmende Kosten der Erschließung dafür werden gesondert ermittelt wer- 

den. Eine konkrete vertragliche Regelung zwischen dem Investor und der Stadt Oebisfelde- 

Weferlingen erfolgt durch einen städtebaulichen Vertrag. 

Durch die Bauleitplanung wird eine Investitionssicherheit für den Investor geschafft, da 

durch die Ausweisung der Fläche zum Sondergebiet mit Erholungsfunktion eine Sicherung 

des Standortes für den Tourismus und für die Freizeiterholung erfolgt. Ebenso wird eine 

effektivere Nutzung von Erschließungs- und Verkehrsanlagen sowie Entsorgungsanlagen 

ermöglicht. 

Des Weiteren hat der Bebauungsplan Auswirkungen auf die Belange des Umweltschutzes, 

sowie des Naturhaushaltes und der Landschaftspflege (81 Abs.6 Nr.7 BauGB). 

Die Belange des Umweltschutzes umfassen in diesem Zusammenhang: 

- die Reinhaltung der Gewässer, 

die Abfallbeseitigung, 

- den Lärmschutz. 

Zur Reinhaltung des Gewässers muss das anfallende Schmutzwasser durch den Anschluss 

des Plangebietes an die zentrale Abwasserleitung entsorgt werden. Außerdem muss ge- 

währleistet sein, dass das Oberflächenwasser nicht verunreinigt wird. Unter der Vorausset- 

zung und bzgl. der Nutzung als Erholungsgebiet ist nicht von einer Gefährdung des Oberflä- 

chenwassers auszugehen. 

Im Interesse des Umweltschutzes ist eine gesonderte Beseitigung der im Plangebiet entste- 

henden Abfälle erforderlich. Dies ist durch den Anschluss an die zentrale Abfallbeseitigung 

des Landkreises Börde gewährleistet. Mit Sonderabfällen ist nicht zu rechnen. 

Der Bebauungsplan muss den Zielen und Grundsätzen der Landschaftspflege genügen. Dazu 

ist es erforderlich, 

- dass die mit der Durchführung des Bebauungsplans verbundenen Veränderungen der 

Gestalt und Nutzung von Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushal- 

tes und des Landschaftsbildes erheblich beeinträchtigen können, soweit wie möglich 

vermieden werden und 

- dass für Beeinträchtigungen, die nicht vermieden werden können, Ausgleichsmaß- 

nahmen durchgeführt werden. 
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6 Umweltprüfung 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen muss gemäß 82 Abs.4 BauGB für die Belange des 

Umweltschutzes nach 81 Abs.6 Nr.7 BauGB zwingend eine Umweltprüfung durchgeführt 

werden. Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln 

und in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Bericht ist gemäß 82a 

Abs.3 BauGB der Begründung zur Bauleitplanung beigelegt. 

Während der Umweltprüfung wurden die Umweltsituation analysiert, die Auswirkungen 

der Planung auf die Umwelt bewertet und die geplanten Maßnahmen zum Schutz der Um- 

welt ermittelt und im Umweltbericht textlich zusammengefasst. 

7 Flächenbilanz 

Dem Bebauungsplan sind für den Geltungsbereich u.a. folgende Flächenwerte zu entneh- 

men: 

Geltungsbereich Gesamtfläche 10.123m? 

Sondergebietsfläche 7.797m? 

GRZ 0,2 1.559m? 

Öffentliche Verkehrsfläche 2.326m? 

8 Textliche Hinweise 

81 Kampfmittel 

Ein Auffinden von Kampfmitteln jeglicher Art kann im Plangebiet nicht ausgeschlossen wer- 

den. Auf die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von Schäden 

durch Kampfmittel (KampfM-GAVO) vom 27.04.2005 (GVBl. LSA Nr. 25/2005 S. 240ff.) wird 

hingewiesen. 

1. Werden bei dem Vorhaben des zugrunde liegenden Bebauungsplans während der 

Bautätigkeiten sowie bei erdeingreifenden Maßnahmen Kampfmittel entdeckt, 

freigelegt oder vermutet, sind die Arbeiten umgehend einzustellen und der Bereich 

weiträumig abzusperren. 

2. Gleichzeitig ist nach 82 KampfM-GAVO unverzüglich das Ordnungsamt des Land- 

kreises Börde als zuständige Sicherheitsbehörde, telefonisch unter den Telefon- 

nummern 03904 7240 4238 oder 03904 7240 4239 innerhalb der regulären Arbeits- 

zeit und unter der Telefonnummer 03904 42315 außerhalb der regulären Arbeits- 

zeit oder auch unter der Faxnummer 03904 498935 in Kenntnis zu setzen. 
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3. Gemäß 83 der KampfM-GAVO ist es verboten, entdeckte Kampfmittel zu berühren, 

ihre Lage zu verändern oder in Besitz zu nehmen. Ferner ist es verboten, Flächen 

mit Kampfmitteln zu betreten und/oder Anlagen bzw. Vorrichtungen zur Kenn- 

zeichnung des Gefahrenbereiches zu beschädigen, unwirksam zu machen oder zu 

beseitigen. Das Betretungsverbot nach 83 Abs.2 Satz 1 gilt in dem Umkreis der 

Fund- oder Lagerstelle, in dem sich nach reeller Einschätzung die Gefahr des 

Kampfmittels verwirklichen kann. 

4. Ein Verantwortlicher der Baufirma hat sich zur Überwachung und Sicherung des Ge- 

fahrenbereiches in überschaubarer Nähe des Fundortes bis zum Eintreffen der Voll- 

zugsbeamten des Landkreises und/oder des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bzw. 

der Polizei aufzuhalten. 

5. Die erteilten Hinweise und Anordnungen durch dien Vollzugsbeamten vor Ort sind 

zu befolgen. 

8.2 Bodenschutz 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Bodenversiegelun- 

gen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. Werden Verunreinigungen des Bodens 

festgestellt oder ergeben sich Hinweise bzw. Verdachtsmomente, dass Verunreinigungen 

erfolgt sind, so sind diese dem Fachdienst Natur und Umwelt des Landkreises Börde anzu- 

zeigen. 

Zur Verminderung der baubedingten Wirkungen auf das Schutzgut Boden hat eine fachge- 

rechte Sicherung und eine sinnvolle Verwendung des abgeschobenen Oberbodens unter 

Beachtung der bodenschutzrechtlichen Vorgaben (insbesondere 8 6 BBodSchG i. V. m. 8 12 

BBodSchV) zu erfolgen. Die DIN 19731 und 18915 finden Anwendung. Beim Ab- und Auftrag 

von Boden sind die Bodenart sowie die Trennung in Oberboden, Unterboden und Aus- 

gangsmaterial zu beachten. Der Abtrag des Oberbodens hat abschnittsweise im Zuge der 

Baumaßnahme mit einer von der Bodenart abhängigen Mächtigkeit (20 bis 40 cm) zu erfol- 

gen. Es hat ein schonender Abtrag des Oberbodens von allen Bau- und Betriebsflächen un- 

ter Erhalt seiner natürlichen Fruchtbarkeit zu erfolgen. Es darf in keinem Fall zur Verdich- 

tung durch Baumaschinen kommen. Der Boden ist separat nach Herkunft des Bodenmateri- 

als zu lagern, um eine Vermischung mit anderem Boden (z. B. Unterboden) oder anderen 

Stoffen (z. B. Bauschutt) zu verhindern und zu gewährleisten. Die fachgerechte Zwischenla- 

gerung des Oberbodens kann in keinesfalls zu befahrenden Mieten gemäß ZTVLa-StB 99 

erfolgen. Bei einer Lagerung von mehr als drei Monaten während der Vegetationszeit sind 

die Mieten mit einer Zwischenbegrünung gegen Erosion und unerwünschte Vegetations- 

entwicklung zu schützen. Die Bodenart des Auffüllmaterials (z. B. bei der Geländemodellie- 

rung) sollte möglichst der Hauptbodenart des anstehenden Bodens entsprechen. Die vor- 

handenen Vegetationsstrukturen sind in geeigneter Weise aufzuarbeiten, d. h. geschlosse- 

ne Grasnarben und Krautwuchs sind zu zerkleinern. Bei nassem Boden oder anhaltend star- 

kem Regen dürfen Oberbodenarbeiten nicht durchgeführt werden. Der gegebenenfalls 

überschüssige und abzutransportierende Oberboden ist fachgerecht zu behandeln, wieder- 

zuverwenden und vor Verlust zu bewahren (8 202 BauGB). 
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Bebauungsplan Nr.10, Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen 

8.3 Versorgung 

Die Leitungstrasse (GFL) ist aus Gründen der Versorgungssicherheit von Überbauung und 

tief wurzelnden Gehölzen freizuhalten. In allen neuen Straßen und Gehwegen sind geeigne- 

te und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,30m für die 

Unterbringung der Telekommunikationslinien vorzusehen. Das „Merkblatt über Baum- 

standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft für 

Straßen- und Verkehrswege, Ausgabe 1989 ist zu beachten. 

8.4 Wasserwirtschaft 

Vorgesehene Maßnahmen im und am Gewässer sind nach 88 67, 68 ff. Wasserhaushaltsge- 

setz (WHG) genehmigungspflichtig. Gemäß 8 49 WG LSA bedürfen die Herstellung oder 

wesentliche Änderungen von baulichen Anlagen nach $ 36 WHG, auch Aufschüttungen oder 

Abgrabungen in und am Gewässer einer Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde. 

Landgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, 5. Mai 2015 
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Biotoptypen 

HEC Baumgruppe/-bestand aus überwiegend 

einheimischen Arten 

HEX sonstiger Einzelbaum 

HEY sonstiger Einzelstrauch 

HHB Strauch-Baumhecke aus überwiegend 

heimischen Arten 

HTA Gebüsch trocken-warmer Standorte 

FGK Graben mit artenarmer Vegetation 

(sowohl unter als auch über Wasser) 

SED Nährstoffreiches Abbaugewässer 

Al Intensiv genutzter Acker 

NL  Landrôhricht 

GMF ruderales mesophlles Grünland 

GSB Scherrasen 

URA Ruderalflur, gebildet von ausdauernden 

Arten 

ZOA offene Sandfläche 

BWD Bungalow 

BWG Garage 

BDA Ländlich geprägtes Dorfgebiet 

VWA unbefestigter Weg 

VSB Ein- bis zweispurige Straße (versiegelt) 

VPX unbefestigter Platz 
VPZ befestigter Platz 

Untersuchungsraum 
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Geltungsbereich B-Plan 

Quelle: ‚Auszug aus der Topographischen Karte TK 10 des Landesamts für 

Vermessung und Geoinformation Land Sachsen-Anhalt 
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